
Gemeinde Auerbach 
-Gemeinderat- 

Beschlussvorlage 

Nummer:        
Für die Sitzung des Gemeinderates am:  15.12.2025             Tagesordnungspunkt: 6.8 
 
Status:    öffentlich              nichtöffentlich 
 
Eingereicht durch:   Bürgermeisterin                                                     am:  02.12.2025 
 

Gegenstand der Beschlussvorlage 
 
Zuwendungen entsprechend Richtlinie über die finanzielle Förderung von Vereinen und 
Veranstaltungen in der Gemeinde Auerbach 
hier: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Auerbach, Pfarrer Frank Trommler  
          Anschaffung mobile Volleyballanlage für die Jugendarbeit innerhalb der  
          Kirchgemeinde  
           
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt in öffentlicher Sitzung über Anträge auf 
Förderung von Vereinen und Veranstaltungen in der Gemeinde Auerbach, die dem Wohl der 
Gemeinde dienen, im öffentlichen Interesse liegen und keine individuellen Sonderinteressen 
bedienen.  
 
Im Produkt 28.10.04.02, Sachkonto 431704 und 731704 sind im Entwurf des Doppel-
haushaltes 2025/2026 für Vereinsförderung 5.000,00 € veranschlagt. 
 
Am 13.11.2025 (Posteingang am 17.11.2025) stellte die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Auerbach 
einen Antrag auf Förderung für die Anschaffung einer mobilen Volleyballanlage für die 
Jugendarbeit innerhalb der Kirchgemeinde Auerbach. 
Antragsteller ist die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Auerbach, vertreten durch Herrn Pfarrer Frank 
Trommler, Kirchsteig 3, 09392 Auerbach. 
Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 605,00 €/brutto für die Anschaffung einer mobilen 
Volleyballanlage einschl. div. Zubehörteile beantragt. Für die Anlage entstehen zudem 
Wartungskosten sowie Vorbereitungskosten für die Nutzung im Pfarrgarten. 
________________________________________________________________________ 

Finanzielle Auswirkungen: 
Investitionen:  
keine 
Folgekosten:  
keine 
doppische Auswirkung:  
keine 
steuerliche Auswirkung:  
keine 
________________________________________________________________________ 

Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt dem Antrag der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Auerbach vom 13.11.2025 (Posteingang 17.11.2025) zu. 
 



 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, im Zuge der vorläufigen 
Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO die 
finanzielle Zuwendung in Höhe von 605,00 € brutto für die Anschaffung einer mobilen 
Volleyballanlage einschl. div. Zubehörteile für die Jugendarbeit innerhalb der Kirchgemeinde 
Auerbach zu leisten. 

________________________________________________________________ 
 
Beschlusstext: 
 
Im Falle keiner Änderung: „siehe Beschlussvorschlag“ 
 

Der Beschlussvorschlag des Gemeinderates                   
Nummer:        ist damit: 
 

 unverändert angenommen   Abstimmungsergebnis 
 von 11 gesetzlichen Stimmen waren: 

 in veränderter Form  
angenommen       anwesend       Ja- Stimmen 

 
 abgelehnt       davon befangen       Nein- Stimmen 

 
       stimmberechtigt       Stimmenenthaltung 

 
Auerbach, den        
 
 
Prietzel 
Bürgermeisterin    Siegel 

 


